
 

 
 

 

 

 

 

 

Dritte Satzung  

zur Änderung der  

Studien- und Fachprüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang 

Angewandte Informatik 

an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

Vom 4. Oktober 2017 

 

 

 

(Fundstelle: 

https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2017/2017-53.pdf) 
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Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und  Art. 61 

Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes – BayHSchG – erlässt die Otto-

Friedrich-Universität Bamberg folgende 

 

Änderungssatzung: 

 

§ 1 

 

Die Studien- und Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte 

Informatik vom 20. Juni 2016 (Fundstelle: http://www.uni-bamberg.de/file-

admin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2016/2016-33.pdf), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 31. März 2017 (Fundstelle: http://www.uni-bamberg.de/file-

admin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2017/2017-28.pdf), wird wie folgt 

geändert: 

 

1. Der Anhang 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In der Tabelle der „Modulgruppe A1“ wird das Modul „Mathe-B-01“ ersetzt durch: 

„ 
WiMa-B-01a Wirtschaftsmathematik I 3 X Klausur 60 Minuten 

 

“ 

 

 b) Die Tabelle der „Modulgruppe A2 - Wahlpflichtbereich“ wird neu gefasst: 

„ Modulgruppe A2 – Wahlpflichtbereich: 12 bis 18 ECTS-Punkte aus dem 

folgenden Angebot 

 

 DSG-JaP-B Java Programmierung 3 Klausur 90 Minuten  

 KTR-Datkomm-B Datenkommunikation 6 Klausur 90 Minuten  

 DSG-PKS-B Programmierung 

komplexer 

interagierender 

Systeme 

3 Hausarbeit 3 Monate  mit 

Kolloquium 

10 Minuten 

 

 DSG-AJP-B Fortgeschrittene Java-

Programmierung 

3 Hausarbeit 3 Monate mit 

Kolloquium  

10 Minuten 

 

 GdI-MTL Modal and Temporal 

Logic 

6 Klausur 90 Minuten  

 GdI-IFP Introduction to 

Functional 

Programming 

6 Klausur 90 Minuten   

 SEDA-DMS-B Datenmanagement-

systeme 

6 Klausur 90 Minuten  
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http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2016/2016-33.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2017/2017-28.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2017/2017-28.pdf


 3 

 MOBI-IMP-B Implementation of 

Data Management 

Systems 

6 Klausur 90 Minuten  

 MOBI-MSS-B Mobility in Software 

Systems 

6 Klausur 90 Minuten  

 Der Modulkatalog zum Wahlpflichtbereich kann im Modulhandbuch durch 

fachlich vergleichbare Module erweitert werden. 

“ 

 

 c) In der Tabelle der „Modulgruppe A3 Wahlpflichtbereich“ wird in der Spalte 

„Prüfung“ bei den Modulen „HCI-KS-B“ und „HCI-US-B“ jeweils zusätzlich 

eingefügt: „oder mündlich 30 Minuten“. 

2. Der Anhang 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In der Tabelle für das „Nebenfach 30 ECTS-Punkte“ wird in der Spalte „Prüfung“ 

bei dem Modul „HCI-KS-B“ zusätzlich eingefügt: „oder mündlich 30 Minuten“. 

 b) Am Schluss der Tabelle wird angefügt:  

„ Der Modulkatalog zum Wahlpflichtbereich kann im Modulhandbuch durch 

fachlich vergleichbare Module erweitert werden. 

 

“ 

 c) In der Tabelle für das „Nebenfach 45 ECTS-Punkte“ wird in der Spalte „Prüfung“ 

bei dem Modul „HCI-KS-B“ zusätzlich eingefügt: „oder mündlich 30 Minuten“. 

 d) Das Modul „HCI-US“ wird umbenannt in „HCI-US-B“ und in der Spalte 

„Prüfung“ wird zusätzlich eingefügt: „oder mündlich 30 Minuten“. 

 e) Am Schluss der Tabelle wird angefügt:  

„ Der Modulkatalog zum Wahlpflichtbereich kann im Modulhandbuch durch 

fachlich vergleichbare Module erweitert werden. 

 

“ 

 

§ 2 

 

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  

(2) Gemäß bisher geltender Prüfungsordnung bereits absolvierte und nach Maßgabe des 

Modulhandbuchs in Teilen absolvierte Module bleiben von dieser Änderungssatzung 

unberührt. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg vom 12. Juli 2017 sowie der Genehmigung gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 2 in 

Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch den Präsidenten der Otto-

Friedrich-Universität Bamberg vom 4. Oktober 2017. 

 

 

Bamberg, 4. Oktober 2017 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Dr. habil. G. Ruppert 

Präsident 

 

 

Die Satzung wurde am 4. Oktober 2017 in der Universität Bamberg niedergelegt; die 

Niederlegung wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der Hochschule bekannt 

gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 4. Oktober 2017. 

 

 


